
Herausgeber: Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen Rheinland-Pfalz – Stand: Juli 2011 

Familienname, Vorname des Arbeitnehmers: 
 

Aktenzeichen der Elterngeldstelle: 
 

 
 

Verdienstbescheinigung 
 

- Einkommen vor der Geburt/Adoption- bzw. Adoptionspflege des Kindes - 
 
 
Kalendermonat 
/Jahr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 - 

Brutto- 
Einkommen 

in Euro 
 

- ohne sonstige  
  Bezüge iRd 
  Lohnsteuerab- 
  zugsverfahrens 
 
- mit Beträgen in 
  Spalte  4  - 

 
  - 2- 

Steuerpflichtiges 
Einkommen 

in Euro 
 

(ohne sonstige 
Bezüge (Lohn- 
steuerabzugsver-
fahren) und ohne  
steuerfreie Einnah-
men nach §§ 3, 3 b 
EStG) 
 

- 3 - 

Pauschal durch den 
AG versteuertes Ein-

kommen in Euro 
 
(§§ 40, 40 a und 40 b 
EStG) 
 
- Die Beträge sind 
auch in Spalte 2 
enthalten -  
 
 

- 4 - 

Geldwerte Vorteile 
und Sachbezüge 

in Euro 
 
(§ 8 Abs. 1 und 2 
EStG) 
 
- Die Beträge sind 
auch in Spalte  3 
enthalten – 
 
 

- 5 - 

Steuern 
 

in Euro 
 
(soweit sie sich auf 
das Einkommen in 
Spalte 3 beziehen) 
 
 
 
 
 

- 6 - 

Pflichtbeiträge des 
Arbeitnehmers  

in Euro 
 

zur: 
- Sozialversicherung 
- Arbeitsförderung 
 
(ohne Beträge, die auf 
sonstige Bezüge iRd 
Lohnsteuerabzugsver-
fahrens entfallen) 

- 7 - 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

- Bitte weiter auf Rückseite - 



Herausgeber: Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen Rheinland-Pfalz – Stand: Juli 2011 

 
Voraussichtliches Einkommen nach der Geburt/Adoption- bzw. Adoptionspflege des Kindes  

aus einer Teilzeittätigkeit von              Stunden in der Woche/im Kalendermonat 
in der Zeit vom                     bis                 

 
Kalendermonat 
/Jahr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 - 

Brutto- 
Einkommen 

in Euro 
 

- ohne sonstige  
  Bezüge iRd  
  Lohnsteuerab- 
  zugsverfahrens 
 
- mit Beträgen in 
  Spalte 4  

 
- 2 - 

Steuerpflichtiges 
Einkommen 

in Euro 
 

(ohne sonstige 
Bezüge (Lohn- 
steuerabzugsver- 
fahren) und ohne 
steuerfreie Einnah-
men nach §§ 3, 3 b 
EStG) 
 

- 3 - 

Pauschal durch den 
AG versteuertes Ein-

kommen in Euro 
 
(§§ 40, 40 a und 40 b 
EStG) 
 
- Die Beträge sind 
auch in Spalte 2 ent- 
halten – 
 
 

- 4 - 

Geldwerte Vorteile 
und Sachbezüge 

in Euro 
 
(§ 8 Abs. 1 und 2 
EStG) 
 
- Die Beträge sind 
auch in Spalte 3 ent- 
halten – 
 
 

- 5 - 

Steuern 
 

in Euro 
 
(soweit sie sich auf 
das Einkommen in 
Spalte 3 beziehen) 
 
 
 
 
 

- 6 - 

Pflichtbeiträge des 
Arbeitnehmers  

in Euro 
 
zur: 
- Sozialversicherung 
- Arbeitsförderung 
 

(ohne Beträge, die 
auf sonstige Bezüge 
iRd Lohnsteuerab-
zugsverfahrens 
entfallen) 

- 7 - 
       
       
       
 
Ort, Datum:  
 

 
Ansprechpartner für Rückfragen, Telefon/E-Mail: 
 

 

Unterschrift des Arbeitgebers, Firmenstempel 
 
 
 

 

- Die Auskunftspflicht des Arbeitgebers über das Einkommen und die Arbeitszeit ergibt sich aus § 9 Bundeselterngeld- und Elterzeitgesetz (BEEG) - 


